
Ölspur-Beseitigung: 
Ordnungsgemäße 
Abrechnung endlich 
geregelt
Erfahrungsbericht der HUK-
COBURG und R+V/KRAVAG  
mit der Ölschaden-Assistance 
GmbH

Von Dr. Eberhard Wilkes und 
Isabel Clajus-Buhl

Das Thema Beseitigung von 
Verkehrsflächenverunreinigun-
gen durch Öl beschäftigt die 
Straßenbaubehörden, Feuer-
wehren, Reinigungsdienstleis-
ter, Gerichte und Versicherun-
gen seit Jahren intensiv. Strittig 
ist weniger die Erfordernis, als 
vielmehr die Methodik und der 
betriebene Aufwand sowie die 
Kosten und Vorgehensweise 
bei der Abrechnung. Erforder-
lich ist die Beseitigung einer 
Verkehrsflächenverunreini-
gung durch ausgelaufene Flüs-
sigkeiten im Wesentlichen aus 
drei Gründen:

 > Wiederherstellung der Ver-
kehrssicherheit,

 > Verhinderung eines Umwelt-
schadens,

 > Erhaltung der Bausubstanz.

Im Vordergrund steht meist die 
Wiederherstellung der Ver-
kehrssicherheit, weil die 
Rutschfestigkeit der Oberflä-
che stark herabgesetzt sein 
kann und die rutschige Ver-
kehrsfläche unfallträchtig ist. 
Aber auch eine Ausbreitung 
von umweltgefährdenden 
Stoffen in die Umwelt, etwa in 
den unbefestigten Straßen-
randbereich oder in Gewässer, 
muss verhindert werden. In 
Abhängigkeit vom einwirken-
den Stoff und Fahrbahnbelag 
kann die Bausubstanzerhal-
tung eine wichtige Rolle spie-
len, wenn beispielsweise Bio-
diesel austritt und/oder Poren- 

asphalt betroffen ist. Metho-
disch können die meisten Flä-
chen mittels der beiden Haupt-
verfahren Nassreinigung oder 
Ölbinderverfahren gereinigt 
werden, wie es auch im Merk-
blatt der DWA M-715 darge-
stellt ist. Einschränkungen sind 
nur für den Porenasphalt be-
kannt, der zur Funktionserhal-
tung nicht mit Ölbindemittel 
beaufschlagt werden sollte. 

In den vergangenen Jahren be-
stand eine große Unsicherheit 
zur Erfordernis und der richti-
gen Vorgehensweise. Auf dem 
Markt wechselten die Reini-
gungsanbieter, versuchten 
 Gütegemeinschaften auch mit 
fehlerhaften und gleichzeitig 
verunsichernden Informatio-
nen die Entscheidungsträger in 
den zuständigen Dienststellen 
und bei den Feuerwehren zu 
beeinflussen. Hinzu kamen 
abenteuerliche Abrechnungs-
preise und -modelle, und auch 
das Thema Ungleichbehand-
lung von Kostenträgern führte 
zu starker Verärgerung, weil 
dies vor allem zulasten der Ver-
sicherungswirtschaft ging. 

R+V/KRAVAG und HUK- 
COBURG befassen sich in ihren 
Häusern und in Verbänden be-
reits seit vielen Jahren mit die-
sem Problem aus Sicht eines 
Pkw- und Lkw-Versicherers. 
Ziel war es, eine für alle Betei-
ligten zufriedenstellende und 
bezahlbare Lösung zu finden, 
um folgende Hauptprobleme 
zu lösen: 

 > War die Reinigung überhaupt 
erforderlich?

 > Wer beauftragt die Leistun-
gen und ist er dazu über-
haupt berechtigt?

 > Wer legt Umfang und Ver-
fahren (Ölbindemittel oder 
Nassreinigung) fest?

  < Rund um die Straße
 > Wer prüft die Qualifikation 
des Reinigungsunterneh-
mers?

 > Wer nimmt die Reinigungs-
arbeiten ab?

 > Wie wird der Reinigungs-
erfolg überprüft?

 > Wie erfolgt die Preisfindung 
für diese Dienstleistung?

 > Auf welcher Basis wird die 
Rechnung geprüft?

Ein wiederkehrendes Problem 
ist, dass der Straßenbaulastträ-
ger als Auftraggeber die Rech-
nung oft gar nicht mehr sieht, 
weil die Forderung abgetreten 
worden ist und direkt vom Rei-
nigungsunternehmer an den 
Verursacher beziehungsweise 
seine Versicherung geschickt 
wird. Auch eine große Nähe der 
Dienstleister zu den Bergungs- 
und Abschleppunternehmen 
hat sich als schwierig erwiesen, 
weil die Ölspurbeseitigung da-
durch oft zur Nebenleistung 
von Bergungsmaßnahmen ge-
worden ist. Die bergungstypi-
sche „Vorratsanwesenheit“ am 
Einsatzort und die Bergungs-
preise führen immer wieder zu 
Streitigkeiten. Dies gilt auch für 
das strittige Modell des Unter-
nehmerpfandrechtes, bei dem 
der Schadenverursacher sein 
Fahrzeug erst dann vom Ber-
gungsunternehmen zurücker-
hält, wenn er eine häufig unbe-
rechtigte und weit überhöhte 
Forderung bezahlt. 

Die Beschäftigung mit dieser 
oft problematischen Dienst-
leistung Verkehrsflächenreini-
gung binden Personal und Ka-
pazitäten auf allen Seiten, 
sogar einige Rechtsanwälte ha-
ben sich inzwischen auf das 
Thema spezialisiert. Dies kann 
für niemanden erstrebenswert 
sein, zumal dabei die eigentli-
chen Ziele nicht mehr im Fokus 
stehen: Verkehrssicherheit, 
Umweltschutz, Bausubstanz-
erhaltung.

R+V/KRAVAG und HUK- 
COBURG haben deshalb nach 

einer Lösung gesucht, die ihre 
Ansprüche als Versicherungen 
an die Ölspurbeseitigung als 
Bestandteil der Schadendienst-
leistungen definiert:

 > Die Reinigungsunternehmen 
müssen zuverlässig und qua-
lifiziert sein.

 > Die Dienstleistung muss flä-
chendeckend und schnell 
verfügbar sein.

 > Die Leistungen müssen plau-
sibel sein und einer objekti-
ven Prüfung standhalten.

 > Die technische und personel-
le Ausstattung muss den ak-
tuellen Standards entspre-
chen.

 > Die Kosten müssen etwa 
durch pauschalisierte Preise 
nach oben begrenzt sein.

 > Die Dienstleistung muss als 
Mehrwert das Management 
akuter Ölspur-Schadenfälle 
beinhalten. 

Auf dem Markt werden ver-
schiedene Lösungen angebo-
ten, die eine Vereinheitlichung 
der Dienstleistungen verspre-
chen, überwiegend ohne Kos-
tenbegrenzung und Berück-
sichtigung der tatsächlichen 
Qualifizierung des Reinigungs-
unternehmens. Aus dieser Viel-
zahl an Möglichkeiten ragte 
die Prüfplattform der Ölscha-
den-Assistance GmbH (Öl-Ass) 
heraus, die viele unserer Anfor-
derungen als Versicherer er-
füllt. Mittlerweile arbeiten wir 
seit mehr als einem halben 
Jahr mit Öl-Ass zusammen und 
können eine erste positive Zwi-
schenbilanz ziehen.

Die Rechnungsprüfung über 
die Prüfplattform funktioniert 
gut
Rechnungen, die die Prüfplatt-
form passiert haben, sind hin-
sichtlich Plausibilität und Do-
kumentation vorbildlich. Die 
komplexen Prüfungen trennen 
aber auch Spreu von Weizen: 
Nur die Unternehmen, die ihr 
Geschäft wirklich beherrschen 

15

ST
RA

SS
EN

W
Ä

RT
ER

VDStra. – Fachgewerkschaft der Straßen- und Verkehrsbeschäftigten

> STRASSENWÄRTER | Mai 2013



und die Kriterien der Öl-Ass 
 erfüllen, werden sich durchset-
zen. 

Die Qualifikation der Partner-
unternehmen ist hoch und  
erfüllt alle Standards
Die Öl-Ass-Partner erfüllen die 
hohen fachlichen, technischen 
und organisatorischen Anfor-
derungen der Öl-Ass und auch 
der Vertragsversicherer und 
werden regelmäßig überprüft.

Die Kosten sind transparent 
und die Aufwände  
angemessen
Die abgerechneten Kosten sind 
transparent und angemessen. 
Sie liegen meist deutlich unter 
den Forderungen, die ansons-
ten von Nassreinigerverbün-
den abgerechnet oder von an-
deren Prüfdienstleistern 
freigegeben wurden.

Die Pauschalierung grenzt die 
Kosten gut ein
Überschreitungen des pau-
schalen Abrechnungsmodus 
müssen nachprüfbar begrün-

det werden, wenn sie akzep-
tiert werden sollen. Erst dann 
wird die Berechnung über die 
Plattform möglich und nach 
Prüfung anerkannt. Die Zah-
lung erfolgt dann im An-
schluss.

Nachregelungsbedarf besteht 
lediglich bei der Abrechnung 
sehr ausgedehnter, langer Öl-
spuren, aber auch dafür wird 
derzeit eine Lösung gefunden. 
Gleichzeitig sind zahlreiche 
Trittbrettfahrer sowohl bei 
den Reinigungsdienstleistern 
als auch in der Versicherungs-
wirtschaft unterwegs, die die 
Pauschalen ohne Prüfung und 
 Vertrag abrechnen oder akzep-
tieren. Dabei wird außer Acht 
gelassen, dass eine Pauschal-
abrechnung immer nur im Zu-
sammenhang mit der Prüfung 
über die Prüfplattform Sinn 
macht, weil nur dann der Kos-
tenträger sicher sein kann, 
nicht doch zu viel gezahlt und 
tatsächlich auch die Dienst-
leistung in der erforderlichen 
Qualität erhalten zu haben. 

Dabei ist die Öl-Ass-Prüfung 
für Versicherer bei einem Ver-
trag mit der Öl-Ass kostenlos! 
Zusätzlich ist vor allem aufsei-
ten der Nassreiniger ärgerlich, 
dass die Unternehmer, die teil-
weise nicht einmal die fachli-
chen und organisatorischen 
Mindestanforderungen erfül-
len, in derselben Höhe vergü-
tet werden wollen wie diejeni-
gen, die es wirklich können 
und beherrschen und dafür 
den erforder lichen Aufwand 
betreiben.

Fazit
Für die R+V/KRAVAG und HUK-
COBURG hat sich der Rahmen-
vertrag mit Öl-Ass bereits des-
halb ausgezahlt, weil in den 
eigenen Häusern weniger Prüf-
kapazitäten vorgehalten wer-
den müssen und die Schaden-
beseitigungskosten sicher 
kalkulier- und nachvollziehbar 
sind. Öl-Ass garantiert die Zu-
sammenarbeit mit erfahrenen 
und qualifizierten Dienstleis-
tern. Und auch für akute Scha-
denfälle bietet ÖL-Ass eine 

Hotline an, verbunden mit der 
Organisation der umgehenden 
Beseitigung der Verkehrsflä-
chenverunreinigung. Aber auch 
für unsere Kunden ergeben 
sich viele Vorteile: deutlich ver-
ringerte Schadenaufwendun-
gen, aber auch Reduzierung 
der Verkehrsbehinderungen 
und ein besserer Verkehrsfluss 
durch schnelle und fachgerech-
te Reinigungsmaßnahmen. Die 
Prüfplattform eignet sich nicht 
nur für Versicherungen, son-
dern auch für Straßenbaube-
hörden und andere Dienststel-
len. Auch dort kann sie gut 
dazu beitragen, das oftmals 
gespannte Verhältnis zu den 
Kostenträgern zu beseitigen, 
weil beide Parteien auf die 
gleiche Prüfbasis zugreifen. 
Nach bisherigen Erfahrungen 
sind wir überzeugt, eine geeig-
nete Plattform für die detail-
lierte Überprüfung von Ölspur-
reinigungsmaßnahmen im 
Hinblick auf die Notwendig-
keit, Plausibilität und Richtig-
keit der ausgeführten Arbeiten 
gefunden zu haben. 
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